
gebend war — bleibt antagonistisch, weshalb auch das 
Verbrechen in jedem Falle eine Erscheinung des Klas
senkampfes ist.

Erst diese Erkenntnis führt zu der von Streit auf 
anderem Wege gewonnenen Schlußfolgerung, daß die 
Methoden der Bekämpfung verbrecherischer Handlun
gen verschieden sein müssen. Die Frage, welche straf
rechtlichen Maßnahmen anzudrohen bzw. zu verhängen 
sind, ist abhängig von der Art des sich in der ver
brecherischen Handlung äußernden antagonistischen 
Widerspruchs, von der allseitigen Würdigung des Ver
brechenssubjekts und der objektiven Auswirkungen 
des Verbrechens, also von dem Grade der Gesell
schaftsgefährlichkeit und moralisch-politischen Ver
werflichkeit. Während bei der ersten Kategorie der 
'bezeichneten Verbrechen der Repressivcharakter der 
Strafe im Vordergrund stehen muß, wird bei den zu
letzt genannten Verbrechen in der Regel zweifellos 
der Erziehungsfaktor der Strafmaßnahmen zu über
wiegen haben, wenn auch der Zwangsfaktor deshalb 
nicht völlig verschwinden kann, weil solche Handlun
gen ebenfalls den sich gesetzmäßig vollziehenden 
gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß hemmen. Nähe
res darüber wurde bereits von Vertretern der Straf
rechtswissenschaft in mehreren Publikationen aus
geführt7).

Damit kann festgestellt werden, daß die demokra
tische Strafrechtswissenschaft, indem sie das Ver
brechen als eine Erscheinungsform des Klassenkampfes 
erkannte, dieses nicht als eine lediglich subjektiv be
dingte Erscheinung ansieht. Sie 'betrachtet es vielmehr 
als ein Produkt des Kampfes der untergehenden Klas
sen gegen die Errichtung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung. Die marxistische Strafrechtswissen
schaft tritt dabei allen bürgerlichen oder unter Ver
fälschung des Marxismus-Leninismus geschaffenen 
Theorien entgegen, wonach die verbrecherische Hand
lung durch die individuelle Verkommenheit des Han
delnden, die als Ausgangspunkt der Herausstellung der 
verschiedensten „Tätertypen“ dient, 'bedingt ist. Sie 
verneint dabei keineswegs — wie Streit allem An
schein nach glauben machen möchte — die Bedeutung 
des Bewußtseins der handelnden Person, sondern ver
wertet die marxistische Erkenntnis von der sekundären 
Rolle des Bewußtseins gegenüber den objektiven Ge
setzen des Klassenkampfes. Erst unter dieser Voraus
setzung konnte sie eine exakte Abgrenzung verbreche
rischer von nicht-verbrecherischen Handlungen und 
eine wissenschaftlich fundierte Differenzierung der 
Verbrechenssubjekte vornehmen. In jahrelanger Ar
beit wurde damit die Grundlage für eine den Gegeben
heiten des sozialistischen Aufbaus entsprechende Er
arbeitung wirksamer Maßnahmen zur Verbrechens
bekämpfung geschaffen. Das wird von Streit offensicht
lich ignoriert, der deshalb auch in eine solche schäd
liche Vereinfachung gerät, wie die Nachahmung der in 
der Praxis noch immer verbreiteten mechanischen Ka
talogisierung der Verbrechenssubjekte in „Feinde“ und 
„Nichtfeinde“, die auf einer Einordnung der Täter aus
schließlich nach ihrer Klassenzugehörigkeit beruht. Ob 
es sich bei dem Verbrechenssubjekt um einen Klassen
feind handelt oder nicht, ergibt erst die allseitige Er
forschung der verbrecherischen Handlung. Dabei kann 
es sich sehr wohl heraussteilen, daß der Täter an
sonsten treu zu unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat 
steht; nichtsdestoweniger ist jedoch auch seine ver
brecherische Handlung eine aus einem antagonistischen 
Widerspruch erwachsende Erscheinung des Klassen
kampfes, die stets, klassenfeindliche Auswirkungen hat.

III
Ausdruck des Klassenkampfes sind aber nicht nur 

die Verbrechen, sondern auch eine Vielzahl anderer 
Handlungen, die den Entwicklungsprozeß unserer 
volksdemokratischen Ordnung entweder positiv oder 
negativ beeinflussen. Den Strafrechtler interessieren 
in diesem Zusammenhang allerdings nur die sich nega
tiv auf den gesetzmäßigen gesellschaftlichen Fortschritt 
in unserer Republik auswirkenden Handlungen, und 
auch von diesen lediglich diejenigen, die an jener 
Grenze liegen, wo eine staatliche Reaktion in Form 
von Strafmaßnahmen zu erwägen ist.

7) Vgl. hierzu u. a. Lekschas/Renneberg, Uber die Prinzipien 
der Strafzumessung, NJ 1953 S. 762 ff.; Zu aktuellen Problemen 
unserer Strafpolitik, NJ 1954 S. 717 ff. und NJ 1955 S. 35 ff.

Bei der Betrachtung dieses Komplexes von Hand
lungen ergibt sich, daß auch die Übertretungen, die nur 
in ihrer Häufigkeit und Gesamtheit gesehen eine Ge
fahr für unseren Staat bedeuten und deren moralisch
politische Verurteilung, im Gegensatz zu den von den 
Werktätigen als verabscheuungswürdig empfundenen 
verbrecherischen Handlungen, über einen Tadel nicht 
hinausgehen, eine Erscheinung des Klassenkampfes 
sind. Das gleiche gilt für Handlungen, die unter An
wendung des von der demokratischen Strafrechtswis
senschaft entwickelten materiellen Verbrechensbegriffs 
straflos bleiben, weil deren Gesellschaftsgefährlichkeit 
so gering ist, daß Strafmaßnahmen zur Erziehung der 
Handelnden nicht erforderlich sind. Und schließlich 
bezieht sich die getroffene Feststellung auch auf Hand
lungen, bei denen die Frage einer strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit erst gar nicht gestellt wird. Zu denken 
ist dabei z. B. an die Nichtanzeige eines Verbrechens 
gegen das gesellschaftliche Eigentum, das seinerseits 
nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches oder 
nach § 1 Volkseigentumsschutzgesetz zu bestrafen ist. 
Die Verletzung der sich aus unserer Verfassung und 
aus Dienst- und Arbeitsordnungen ergebenden mora
lischen Pflicht zur Anzeige dieses Verbrechens verlangt 
höchstens die Verhängung disziplinarischer Maßnah
men; in einer Vielzahl der 'Fälle werden sogar Dis
kussionen ausredchen, um erzieherisch auf die betref
fende Person einzuwirken.

Auch hier scheint Streit — wie sich aus seiner Ge
samtkonzeption ergibt, obwohl er diese Probleme nicht 
sämtlich behandelt — anderer Meinung zu sein. Er 
verkennt dabei, daß auch die bezeichneten Handlun
gen aus antagonistischen Widersprüchen erwachsen, 
und den Interessen der bei uns herrschenden Arbeiter
klasse und ihrer Verbündeten zuwiderlaufen. So ist 
z. B. die in Frage stehende Nichtanzeige die Folge eines 
mit alten Anschauungen und Gewohnheiten noch be
lasteten Bewußtseins und somit Ausdruck des antago
nistischen Widerspruchs, der zwischen den neuen so
zialistischen Anschauungen und der bürgerlichen 
Ideologie besteht. — Um nicht fehlzugehen, muß man 
daher die Frage, ob eine Handlung eine Erscheinungs
form des Klassenkampfes darstellt, von jener zweiten 
unterscheiden, ob die Reaktion auf eine unsere Gesell
schaftsordnung negativ beeinflussende Handlung straf
rechtlicher oder außerstrafrechtlicher Natur sein muß, 
gegebenenfalls welche Strafmaßnahmen notwendig 
sind, um den betreffenden Bürger unserer Republik für 
die Zukunft zu einem Verhalten zu bestimmen, das 
der staatlichen Ordnung zumindest nicht sdiadet. Mit 
anderen Worten heißt das: eine für unseren gesell
schaftlichen Entwicklungsprozeß schädliche Handlung 
ist eine Klassenkampferscheinung, unabhängig von 
dem Grade ihrer Gesellschaftsgefährlichkeit, obwohl 
dieser wesentlich von der Art des sich in einer Hand
lung äußernden antagonistischen Widerspruchs ab
hängig ist.

IV
Schließlich bleibt Streit auch den Nachweis schuldig, 

daß die neueren Publikationen unserer Strafrechts
wissenschaftler von der falschen Theorie der Verschär
fung des Klassenkampfes ausgehen. Nach wie vor 
besteht Klarheit darüber, daß die These vom Ver
brechen als einer Erscheinungsform des Klassenkamp
fes nichts mit der Theorie von der Verschärfung des 
Klassenkampfes zu tun hat, die zu Überspitzungen und 
zur uferlosen Ausdehnung des Strafrechts führt. Von 
dieser Erkenntnis waren auch schon — in ihrer Ge
samttendenz — vor längerer Zeit die in der Anmer
kung 7 genannten Publikationen von Lekschas und 
Renneberg beherrscht.

Wenn in diesen Veröffentlichungen auch diese oder 
jene Auffassung zur Kritik herausfordem mag, so 
wurde dort jedoch wissenschaftlich exakt nachgewiesen, 
daß das Verbrechen ein Ausdruck des 'Klassenkampfes 
ist. Und es wurde zugleich sehr anschaulich und ein
dringlich dargelegt, daß diese These geeignet ist, einer 
ungerechtfertigten Ausweitung des Strafrechts vorzu
beugen. — Das Gegenteil kann nur derjenige behaup
ten, der die strafrechtlichen Publikationen entweder 
nicht aufmerksam genug studiert hat oder bestimmte 
in ihnen enthaltene Wendungen aus dem Zusammen
hang reißt.

599


